
 

 

*  Ausschließlich zum Zwecke der besseren Lesbarkeit wird in dieser Einladung auf eine geschlechterspezifische 

Schreibweise verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen und Begriffe sind im Sinne der 
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fashionette AG 

Düsseldorf 

ISIN: DE000A2QEFA1 

WKN: A2QEFA 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: FSNT092023HV 

 

Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung 2023 

 

Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre* zu der außerordentlichen 

Hauptversammlung der fashionette AG (nachfolgend auch „Gesellschaft“) ein, die am 

 

Mittwoch, den 6. September 2023, um 10:00 Uhr (Mitteleuropäische Sommerzeit – MESZ), 

 

in den Geschäftsräumen der fashionette AG, Schloss Elbroich, Am Falder 4,  

40589 Düsseldorf, stattfindet.  

 

Die Einberufung findet statt auf Verlangen der Aktionärin The Platform Group GmbH & Co. 

KG, Wiesbaden, die Aktien hält, die mehr als den zwanzigsten Teil des Grundkapitals der 

Gesellschaft erreichen. 

 

  



 

 

 Seite 2 / 16 

 

 

 

Mindestinformationen nach § 125 Abs. 1 AktG i.V.m. § 125 Abs. 5 AktG, Artikel 4 Abs. 1 
sowie Tabelle 3 Blöcke A bis C des Anhangs der Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212  

Art der Angabe Beschreibung 

A. Inhalt der Mitteilung 

1. Eindeutige Kennung des Ereignisses FSNT092023HV 

2. Art der Mitteilung Einladung zur Hauptversammlung 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

NEWM] 

B. Angaben zum Emittenten 

1. ISIN  DE000A2QEFA1 

2. Name des Emittenten  fashionette AG 

C. Angaben zur Hauptversammlung  

1. Datum der Hauptversammlung  06.09.2023 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20230906] 

2. Uhrzeit der Hauptversammlung 10:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212:  

08:00 UTC] 

3. Art der Hauptversammlung  Außerordentliche Hauptversammlung  

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

XMET] 

4. Ort der Hauptversammlung  Geschäftsräume der fashionette AG, Schloss Elbroich, Am 

Falder 4, 40589 Düsseldorf, Deutschland 

5. Aufzeichnungsdatum  16.08.2023, 00:00 Uhr (MESZ) 

[im Format gemäß Durchführungsverordnung (EU) 2018/1212: 

20230815] 

6. Uniform Resource Locator (URL)  https://corporate.fashionette.com/de/hauptversammlung/ 
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I. Tagesordnung 

 

1. Beschlussfassung über eine Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen unter 

Ausschluss des gesetzlichen Bezugsrechts sowie entsprechende Satzungs-

änderung 

 

Die The Platform Group GmbH & Co. KG schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

a)  Das Grundkapital der Gesellschaft wird gegen Einlagen um einen Betrag von 

EUR 11.073.852,00 erhöht durch Ausgabe von 11.073.852 neuen, auf den Inhaber 

lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital der Gesellschaft in 

Höhe von EUR 1,00 je Aktie („Neue Aktien“). Der Ausgabebetrag der Neuen Aktien 

beträgt EUR 1,00 je Aktie, der Gesamtausgabebetrag mithin EUR 11.073.852,00. Die 

Neuen Aktien sind ab Beginn des Geschäftsjahres, in dem sie ausgegeben werden, 

gewinnberechtigt. 

 

b) Das gesetzliche Bezugsrecht der Aktionäre wird ausgeschlossen. Zur Zeichnung der 

Neuen Aktien wird Herr Dr. Dominik Benner, geboren am 4. Juli 1982, wohnhaft in 

Wiesbaden, zugelassen, mit der Maßgabe, seine Einlage als Sacheinlage im Wege der 

Einbringung seines Kommanditanteils mit einer Haftsumme von EUR 2.000,00  

(100 % des Kommanditkapitals; „Kommanditanteil TPG“) an der  

The Plattform Group GmbH & Co. KG mit Sitz in Wiesbaden, eingetragen im 

Handelsregister des Amtsgerichts Wiesbaden unter HRA 11176 („TPG“), zu erbringen. 

 

c) Die Einbringung des Kommanditanteils TPG soll mit wirtschaftlicher Wirkung zum 

1. Januar 2023 erfolgen. Ein etwaiger über den Ausgabebetrag der Neuen Aktien 

hinausgehender handelsrechtlicher Einbringungswert des Kommanditanteils TPG soll in 

die sogenannte freie Kapitalrücklage gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB gebucht werden. 

 

d) Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die weiteren 

Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung, insbesondere die weiteren 

Bedingungen für die Ausgabe der Neuen Aktien, festzusetzen. 
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e) § 5 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 der Satzung der Gesellschaft werden mit Wirkung auf den 

Zeitpunkt der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung wie folgt neu gefasst: 

 

„1. Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 17.273.852,00. 

 

[…] 

 

2. Das Grundkapital ist eingeteilt in 17.273.852 Stammaktien ohne Nennbetrag 

(Stückaktien).“ 

 

f) Der Beschluss über die Erhöhung des Grundkapitals wird unwirksam, wenn nicht 

innerhalb von sechs Monaten nach dem Tag dieser Hauptversammlung oder, sofern 

Anfechtungsklagen gegen den Hauptversammlungsbeschluss erhoben werden, 

innerhalb von sechs Monaten nachdem die entsprechenden Gerichtsverfahren 

rechtskräftig beendet wurden bzw., sofern ein Freigabebeschluss nach § 246a AktG 

ergeht, innerhalb von sechs Monaten nach diesem Beschluss die Kapitalerhöhung 

durchgeführt wurde. Eine Durchführung der Kapitalerhöhung nach dem in dem 

vorangehenden Satz bezeichneten Zeitraum ist nicht zulässig. Der Vorstand soll alle 

notwendigen Maßnahmen ergreifen, damit diese Fristen eingehalten werden können. 

 

2. Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020, 

Schaffung eines neuen Genehmigten Kapitals 2023 zur Bar- und/oder 

Sachkapitalerhöhung mit der Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie 

entsprechende Satzungsänderungen 

 

Die The Platform Group GmbH & Co. KG schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

a) Soweit die bestehende Ermächtigung zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes 

Kapital 2020) bis zu diesem Zeitpunkt nicht ausgenutzt wurde, werden die Ermächtigung 

und die zugehörige Regelung in § 4 Abs. 3 der Satzung mit Wirkung auf die Eintragung 

des nachfolgend zur Beschlussfassung vorgeschlagenen neuen Genehmigten Kapitals 

2023 im Handelsregister aufgehoben. 

 

b) Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 

5. September 2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu 

EUR 8.636.926,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber 

lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital 2023). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. 
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Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das 

Bezugsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des 

Bezugsrechts ist dabei nur in den folgenden Fällen zulässig:  

 

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der 

Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger 

dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht 

übersteigen und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 

an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und 

Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG unterschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzungen von § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den Betrag von 10 % des Grundkapitals ist 

der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer 

entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in 

unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige 

Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als 

Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler 

unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem 

oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, 

der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;  

 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, 

gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete 

Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch 

Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen 

Finanzinstrumenten;  

 

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 

Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die 

von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegeben wurden, ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach 

Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer 

Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde; 
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(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen.  

 

Der Vorstand wird ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 

festzulegen. Der Vorstand wird ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß 

§ 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach 

§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das 

Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie 

den Aktionären zum Bezug anzubieten.  

 

Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 

Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2023 abzuändern. 

 

c) Entsprechend wird § 5 Abs. 3 der Satzung wie folgt neu gefasst:  

 

„Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis zum 

5. September 2028 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu 

EUR 8.636.926,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber 

lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen (Genehmigtes 

Kapital 2023). Den Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu. 

 

Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht 

der Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des Bezugsrechts ist 

dabei nur in den folgenden Fällen zulässig:  

 

(i) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der 

Börse gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger 

dieser Segmente), die ausgegebenen Aktien 10 % des Grundkapitals nicht 

übersteigen und der Ausgabepreis der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits 

an der Börse gehandelten Aktien der Gesellschaft gleicher Gattung und 

Ausstattung nicht wesentlich im Sinne der §§ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 

AktG unterschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzungen von § 186 

Abs. 3 Satz 4 AktG gewahrt sind. Auf den Betrag von 10 % des Grundkapitals ist 

der Betrag anzurechnen, der auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser 

Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer Ausnutzung aufgrund anderer 

entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des Bezugsrechts in 

unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige 

Anrechnung gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als 

Ausgabebetrag bei Übernahme der neuen Aktien durch einen Emissionsmittler 

unter gleichzeitiger Verpflichtung des Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem 
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oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten Dritten zum Erwerb anzubieten, 

der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;  

 

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von 

Unternehmen, Unternehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, 

gewerblichen Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete 

Lizenzen, oder sonstigen Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch 

Schuldverschreibungen, Wandelschuldverschreibungen und sonstigen 

Finanzinstrumenten;  

 

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern von 

Schuldverschreibungen mit Options- oder Wandlungsrechten bzw. -pflichten, die 

von der Gesellschaft oder ihren Konzerngesellschaften ausgegeben wurden, ein 

Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang einzuräumen, wie es ihnen nach 

Ausübung ihres Options- oder Wandlungsrechts bzw. nach Erfüllung einer 

Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde; 

 

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen.  

 

Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der 

Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung 

festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß 

§ 186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach 

§ 53 Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das 

Kreditwesen tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie 

den Aktionären zum Bezug anzubieten.  

 

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen 

Umfang der Grundkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2023 abzuändern.“ 

 

d) Der Vorstand wird angewiesen, die Beschlüsse über die Aufhebung des Genehmigten 

Kapitals 2020, die Schaffung des Genehmigten Kapitals 2023 und der entsprechenden 

Satzungsänderung erst nach der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung 

gegen Sacheinlagen gemäß eines etwaigen Beschlusses unter Tagesordnungspunkt 1 

im Handelsregister eintragen zu lassen. 

 

  



 

 

 Seite 8 / 16 

3. Beschlussfassung über eine Änderung der Firma sowie entsprechende 

Satzungsänderung 

 

Die The Platform Group GmbH & Co. KG schlägt vor, folgenden Beschluss zu fassen: 

 

a) Die Firma der Gesellschaft wird geändert in 

 

The Platform Group AG. 

 

b) § 1 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Die Gesellschaft führt die Firma 

 

The Platform Group AG.“ 

 

4. (Vorsorgliche) Beschlussfassung über eine Änderung der Firma sowie 

entsprechende Satzungsänderung 

 

Die The Platform Group GmbH & Co. KG schlägt vor, vorsorglich folgenden weiteren 

Beschluss zu fassen: 

 

a) Die Firma der Gesellschaft wird geändert in 

 

TPG - The Platform Group AG. 

 

b) § 1 Abs. 2 der Satzung wird wie folgt neu gefasst: 

 

„Die Gesellschaft führt die Firma 

 

TPG - The Platform Group AG.“ 

 

c) Der Vorstand wird angewiesen, die Satzungsänderung gemäß diesem 

Tagesordnungspunkt 4 nur und erst dann im Handelsregister eintragen zu lassen, 

wenn das zuständige Handelsregister die Eintragung der zuvor anzumeldenden 

Satzungsänderung gemäß Tagesordnungspunkt 3 abgelehnt hat. 
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II. Weitere Angaben zur Einberufung und zur Durchführung der Hauptversammlung 

 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nach § 19 

der Satzung der Gesellschaft nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich vor der 

Hauptversammlung anmelden und ihre Berechtigung nachweisen. Die Anmeldung bedarf der 

Textform (§ 126b BGB) und muss in deutscher oder englischer Sprache erfolgen. Der 

Nachweis des Aktienbesitzes erfolgt durch Vorlage eines vom Letztintermediär in Textform 

(§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache ausgestellten Nachweis über den 

Anteilsbesitz oder durch Vorlage eines Nachweises gemäß § 67c Abs. 3 AktG. Der Nachweis 

des Aktienbesitzes muss sich auf den Beginn des 21. Tages vor der Hauptversammlung, d.h. 

auf den 16. August 2023, 00:00 Uhr (MESZ), (sog. Nachweisstichtag) beziehen. 

 

Die Anmeldung und der Nachweis des Aktienbesitzes müssen der Gesellschaft bis spätestens 

zum  

 

30. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), 

 

unter folgender Adresse zugehen: 

 

fashionette AG 

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

oder per E-Mail: anmeldung@better-orange.de 

 

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Ausübung der versammlungsbezogenen 

Aktionärsrechte, insbesondere des Stimmrechts, als Aktionär nur, wer den Nachweis des 

Aktienbesitzes zum Nachweisstichtag erbracht hat. Die Berechtigung zur Ausübung von 

versammlungsbezogenen Aktionärsrechten und der Umfang des Stimmrechts bemessen sich 

dabei ausschließlich nach dem nachgewiesenen Aktienbesitz des Aktionärs zum 

Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des 

Aktienbesitzes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des 

Aktienbesitzes nach dem Nachweisstichtag ist für die Ausübung von Aktionärsrechten und den 

Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Aktienbesitz des Aktionärs am Nachweisstichtag 

maßgeblich, d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine 

Auswirkungen auf die Berechtigung zur Ausübung und auf den Umfang des Stimmrechts. 

Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien nach dem Nachweisstichtag. Personen, die 

zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und erst danach Aktionär werden, können 

mailto:anmeldung@better-orange.de
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Aktionärsrechte nur ausüben, soweit sie sich bevollmächtigen oder zur Rechtsausübung 

ermächtigen lassen. Der Nachweisstichtag hat keine Bedeutung für eine eventuelle 

Dividendenberechtigung. 

 

Nach Zugang der Anmeldung und des Nachweises ihres Anteilsbesitzes werden den 

teilnahmeberechtigten Aktionären Eintrittskarten für die Hauptversammlung übersandt. Wir 

bitten die Aktionäre, frühzeitig für die Anmeldung und die Übersendung ihres Nachweises des 

Anteilsbesitzes an die Gesellschaft unter vorgenannter Adresse Sorge zu tragen. Die 

Eintrittskarten sind lediglich organisatorische Hilfsmittel und keine Voraussetzung für die 

Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimmrechts.  

 

2. Vertretung bei der Stimmrechtsausübung  

 

Aktionäre können ihr Stimmrecht unter entsprechender Vollmachtserteilung durch einen 

Bevollmächtigten, z.B. durch einen Intermediär (z.B. Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, 

einen Stimmrechtsberater oder einen sonstigen Dritten oder den von der Gesellschaft 

benannten Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgemäße 

Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes nach den vorstehenden Bestimmungen 

erforderlich. 

 

Bevollmächtigung von Dritten 

 

Die Vollmacht kann durch Erklärung gegenüber dem zu bevollmächtigenden Dritten oder 

durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft erfolgen. Im Falle der Erteilung der Vollmacht 

durch Erklärung gegenüber dem Dritten muss die Vollmacht gegenüber der Gesellschaft 

nachgewiesen werden. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 

Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 

 

Intermediäre im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater 

oder andere Personen im Sinne von § 135 Abs. 8 AktG können, soweit sie selbst 

bevollmächtigt werden, abweichende Regelungen vorsehen, die jeweils bei diesen zu erfragen 

sind. Ein Verstoß gegen diese und bestimmte weitere in § 135 AktG genannte Erfordernisse 

für die Bevollmächtigung eines Intermediärs im Sinne von § 67a Abs. 4 AktG, einer 

Aktionärsvereinigung, eines Stimmrechtsberaters oder einer sonstigen Person im Sinne von 

§ 135 Abs. 8 AktG beeinträchtigt allerdings gemäß § 135 Abs. 7 AktG die Wirksamkeit der 

Stimmabgabe nicht. 
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Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis einer gegenüber einem 

Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber der Gesellschaft müssen 

der Gesellschaft auf einem der folgenden Wege unter der folgenden Adresse oder E-Mail-

Adresse zugehen: 

 

fashionette AG 

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

oder per E-Mail: fashionette@better-orange.de 

 

Der Nachweis kann auch dadurch erbracht werden, dass der Bevollmächtigte am Tag der 

Hauptversammlung die Vollmacht an der Einlasskontrolle vorzeigt. 

 

Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, so kann die Gesellschaft eine oder mehrere 

von diesen zurückweisen. 

 

Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters 

 

Wir bieten unseren Aktionären an, sich durch einen von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter, der das Stimmrecht ausschließlich gemäß den Weisungen des 

jeweiligen Aktionärs ausübt, vertreten zu lassen. Diesem Stimmrechtsvertreter der 

Gesellschaft müssen neben der Vollmacht auch ausdrückliche und eindeutige Weisungen für 

die Ausübung des Stimmrechts zu jedem relevanten Tagesordnungspunkt erteilt werden. Er 

übt das Stimmrecht nicht nach eigenem Ermessen, sondern ausschließlich auf der Grundlage 

der vom Aktionär erteilten Weisungen aus. Soweit keine ausdrückliche oder eine 

widersprüchliche oder unklare Weisung erteilt worden ist, enthält sich der von der Gesellschaft 

benannte Stimmrechtsvertreter zu den entsprechenden Beschlussgegenständen der Stimme 

oder nimmt nicht an der Abstimmung teil. 

 

Bitte beachten Sie, dass der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter weder im 

Vorfeld der Hauptversammlung noch während der Hauptversammlung Aufträge zu 

Wortmeldungen, zum Stellen von Fragen oder Anträgen oder zur Abgabe von Erklärungen zu 

Protokoll entgegennimmt und – mit Ausnahme der Ausübung des Stimmrechts – auch keine 

sonstigen Aktionärsrechte wahrnimmt. 

 

Auch bei Bevollmächtigung eines von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters sind 

Anmeldung und Nachweis des Aktienbesitzes form- und fristgerecht nach den vorstehenden 

Bestimmungen erforderlich. 

 

mailto:fashionette@better-orange.de
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Die Vollmacht an einen von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter sowie der 

Widerruf dieser Vollmacht und die Änderung von Weisungen bedürfen der Textform (§ 126b 

BGB). 

 

Ein Vollmachts- und Weisungsformular für die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter erhalten die Aktionäre zusammen mit ihrer Eintrittskarte übersandt. 

Entsprechende Formulare stehen außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://corporate.fashionette.com/de/hauptversammlung/ zum Download bereit.  

 

Die Vollmachten und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft müssen der 

Gesellschaft per Post oder per E-Mail bis 5. September 2023, 24:00 Uhr (MESZ) (Eingang 

maßgeblich), unter folgender Adresse oder E-Mail-Adresse zugehen: 

 

fashionette AG 

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

oder per E-Mail: fashionette@better-orange.de 

 

Darüber hinaus bieten wir form- und fristgerecht angemeldeten und in der Hauptversammlung 

erschienenen Aktionären, Aktionärsvertretern bzw. deren Bevollmächtigten an, die 

Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft auch während der Hauptversammlung mit der 

weisungsgebundenen Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen. 

 

Erscheint der Aktionär oder ein sonstiger von ihm bevollmächtigter Dritter zur 

Hauptversammlung, wird der Stimmrechtsvertreter das Stimmrecht nicht ausüben, es sei 

denn, ihm wird während der Hauptversammlung vom Aktionär Vollmacht oder von einem 

sonstigen vom Aktionär bevollmächtigten Dritten Untervollmacht erteilt. 

 

Sollte zu einem Tagesordnungspunkt statt einer Sammel- eine Einzelabstimmung 

durchgeführt werden, so gilt die zu diesem Tagesordnungspunkt abgegebene Weisung 

entsprechend für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

 

  

mailto:tag-ag@better-orange.de
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3. Ergänzungsanträge zur Tagesordnung auf Verlangen einer Minderheit (§ 122 

Abs. 2 AktG) 

 

Die Aktionäre, deren Anteile alleine oder zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals 

oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 am Grundkapital (dies entspricht 500.000 

Aktien) erreichen, können gemäß § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände auf die 

Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden.  

 

Das Ergänzungsverlangen ist schriftlich oder in der elektronischen Form des § 126a BGB (d.h. 

mit qualifizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und 

muss der Gesellschaft gemäß § 122 Abs. 2 Satz 3 AktG mindestens 24 Tage vor der 

Hauptversammlung, also spätestens bis zum 12. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), 

zugegangen sein. Später zugegangene Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. 

 

Ergänzungsverlangen sind ausschließlich an folgende Adresse richten: 

 

fashionette AG 

Vorstand 

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

oder per E-Mail: fashionette@better-orange.de 

 

Anderweitig adressierte Ergänzungsverlangen werden nicht berücksichtigt. 

 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 

Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 

des Vorstands über den Antrag halten. Auf § 70 AktG zur Berechnung der Aktienbesitzzeit 

wird hingewiesen. 

 

Bekanntzumachende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht bereits mit 

der Einberufung bekannt gemacht werden – unverzüglich nach Zugang des Verlangens im 

Bundesanzeiger bekanntgemacht. 

 

Sie werden außerdem auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://corporate.fashionette.com/de/hauptversammlung/ veröffentlicht. 

 

  

mailto:fashionette@better-orange.de
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4. Anträge von Aktionären (§ 126 Abs. 1) 

 

Jeder Aktionär hat das Recht, Anträge zu Punkten der Tagesordnung sowie zur 

Geschäftsordnung in der Hauptversammlung zu stellen, ohne dass es hierfür vor der 

Hauptversammlung einer Ankündigung, Veröffentlichung oder sonstigen besonderen 

Handlung bedarf. 

 

Gegenanträge von Aktionären gegen einen Verwaltungsvorschlag zu einem bestimmten 

Tagesordnungspunkt gemäß § 126 AktG einschließlich des Namens des Aktionärs, einer 

etwaigen Begründung und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung wird die 

Gesellschaft im Internet unter https://corporate.fashionette.com/de/hauptversammlung/ 

zugänglich machen, wenn sie der Gesellschaft mindestens 14 Tage vor der Versammlung, 

also spätestens bis zum 22. August 2023, 24:00 Uhr (MESZ), unter der folgenden Adresse 

 

fashionette AG 

c/o Better Orange IR & HV AG 

Haidelweg 48 

81241 München 

oder per E-Mail: fashionette@better-orange.de 

 

zugegangen sind und die übrigen Voraussetzungen für eine Pflicht zur Zugänglichmachung 

gemäß § 126 AktG bzw. § 127 AktG erfüllt sind. 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge werden nicht berücksichtigt. 

 

5. Informationen zum Datenschutz 

 

Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 

Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen: 

Name, Anschrift, E-Mail-Adresse, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der Aktien und 

Nummer der Eintrittskarte; gegebenenfalls Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Nummer der 

Eintrittskarte des vom jeweiligen Aktionär ggf. benannten Aktionärsvertreters sowie Name, 

Anschrift, E-Mail-Adresse von Gästen. Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im 

Rahmen der Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung 

(DSGVO). Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die 

Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist 

rechtlich verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht 

nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten 

unerlässlich. Ohne Angabe ihrer personenbezogenen Daten können sich die Aktionäre der 

Gesellschaft nicht zur Hauptversammlung anmelden. 

 

mailto:fashionette@better-orange.de
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Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des 

Verantwortlichen lauten: 

 

fashionette AG 

Schloss Elbroich 

Am Falder 4 

40589 Düsseldorf 

oder per Telefon: +49 (0) 211 547681 09 

oder per E-Mail: hv@fashionette.de 

 

Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, werden grundsätzlich 

nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, 

sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der 

Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische 

Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder 

Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, 

der für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 

 

Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis 

der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem 

Teilnehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von 

bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -

wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Aktionären und Aktionärsvertretern gestellt 

werden, ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht. 

 

Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als 

zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei 

denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 

Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 

 

Aktionäre und Aktionärsvertreter haben das Recht, über die personenbezogenen Daten, die 

über sie gespeichert wurden, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten. Zusätzlich haben 

sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, das Recht, die Einschränkung der 

Verarbeitung von zu umfangreich verarbeiteten Daten zu verlangen und das Recht auf 

Löschung von unrechtmäßig verarbeiteten bzw. zu lange gespeicherten personenbezogenen 

Daten (soweit dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht und keine sonstigen Gründe nach 

Art. 17 Abs. 3 DSGVO entgegenstehen). Darüber hinaus haben Aktionäre und 

Aktionärsvertreter das Recht auf Übertragung sämtlicher von ihnen an die Gesellschaft 

übergebener Daten in einem gängigen Dateiformat (Recht auf „Datenportabilität“). 

 

mailto:hv@fashionette.de
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Diese Rechte können die Aktionäre und Aktionärsvertreter gegenüber der Gesellschaft 

unentgeltlich über eine der folgenden Kontaktmöglichkeiten geltend machen: 

 

fashionette AG 

Schloss Elbroich 

Am Falder 4 

40589 Düsseldorf 

oder per E-Mail: datenschutz@fashionette.de 

 

Darüber hinaus haben Aktionäre und Aktionärsvertreter auch das Recht zur Beschwerde bei 

einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 

Den Datenschutzbeauftragten der Gesellschaft erreichen die Aktionäre und Aktionärsvertreter 

unter folgender Adresse: 

Dr. Volker Wodianka, LL.M. 

c/o Wodianka privacy legal GmbH 

Baron-Voght-Straße 73b 

22609 Hamburg 

oder per E-Mail: kontakt@privacy-legal.de 

 

Düsseldorf, im Juli 2023 

fashionette AG 

Der Vorstand 

mailto:datenschutz@fashionette.de

